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Mietvertrag über die Anmietung der 
Schutzhütte am Weinberg 

 

Vorname: ________________________________  

Name: ________________________________ 

Adresse: ________________________________ 

Telefon: ________________________________ 

Email: ________________________________ 

 
 
 

1. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 35€ erhoben 
      Bitte bringen Sie das Geld in Bar zur Übergabe mit. 
 
 

2. Die Nutzung der Einrichtung im Innenbereich, Außenbereich sowie der 
Parkplätze geschieht auf eigene Gefahr. 

 
 

3. Spielplatznutzung ist auf eigene Gefahr. 
 
 

4. Der Zufahrtsweg darf lediglich zur Belieferung und Entsorgung genutzt 
werden, die abgestellten Fahrzeuge im Ort dürfen den öffentlichen Verkehr 
nicht einschränken. 

 
 

5. Die Müllentsorgung wird durch den Nutzungsberechtigten selber 
durchgeführt. 

 
 

6. Feuer darf nur in den dafür vorgesehenen Stellen entfacht werden und nur 
nach Rücksprache des Vermieters (Waldbrandgefahr). 

 
 

7. Schäden an den Mietsachen sind unverzüglich dem Vermieter zu melden. 
 
 

8. Reparaturen werden von dem Vermieter durchgeführt oder sind vom 
Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten fachgerecht zu ersetzten, bzw. hat 
er dafür zu sorgen, dass sie fachgerecht behoben oder ersetzt werden. Sie 
sind in jedem Fall mit dem Vermieter abzuklären.                                                                             
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9. Lärm: Jede Person hat sich so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach 

den Umständen vermeidbar durch Lärm beeinträchtigt werden.  
Zum Schutz der Mittags-, Nacht- und Feiertagsruhe ist es in der Zeit von  
13:00 – 15:00 Uhr sowie von 22:00 – 6:00 Uhr verboten Lärm zu verursachen, 
durch den andere beeinträchtigt werden. Bei Zuwiderhandlung, kann die 
Nutzung zum Schutz der Beeinträchtigten sofort zu Ungunsten des Benutzers 
beendet werden. 

 
 

10. Zuwiderhandlungen, insbesondere grob fahrlässiger bzw. vorsätzlicher Art,  
können zivilrechtliche oder strafrechtliche Folgen mit 
Entschädigungsansprüchen gegen den Nutzungsberechtigten nach sich 
ziehen. 

 
 

11. COVID 19 
Die derzeitigen Hygieneverordnungen und Bestimmungen der Stadt 
Hardegsen und des Landes Niedersachsens sind einzuhalten, siehe Beiblatt. 
 

 
 
 
Ansprechpartner Mark Meinecke 01717837818 
 
 
Mietzeitraum:    _______________________________ 

Betrag von 35€ erhalten. _______________________________ 

 

 

Gladebeck, der:   _______________________________ 

Mieter:     _______________________________ 

Verschönerungsverein: _______________________________ 

 


